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2. Ordnung zur Änderung der
Ordnung zur Verleihung des

Weierstraß-Preises für ausgezeichnete Lehre

der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik

an der Universität Paderborn

Vom 03. März 2009

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des § 28 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW.S.474),

zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechtsvom
13. März 2008 (GV.NRW.S.195) hat die Universität Paderborn folgende Ordnung erlassen:



Artikel I

Die Ordnung zur Verleihung des Weierstraß-Preisesfür ausgezeichneteLehre der Fakultät für Elektro¬

technik, Informatik und Mathematik an der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb. Nr.: 25/04 vom

13. Dezember 2004, zuletzt geändert durch AM.Uni.Pb. Nr.: 01/08 vom 18. Januar 2008 ) wird wie

folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Der „Weierstraß-Preis x" (x=betreffende Jahreszahl) wird für Lehrtätigkeit in den vorange¬

gangenen zwei Semestern SS x-1 und WS x-l/x vergeben und beim „Tag der Fakultät" im
Jahre x verliehen."

2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Jury bestimmt aus den studentischen Veranstaltungsbewertungenaus jedem der beiden

Semester SS x-1 und WS x-l/x jeweils Personen mit herausragendenGesamt-bewertungen."

1. Artikel 1 gilt für Preisverleihungenab 2010.

2. Für die Preisverleihung 2009 gelten § 1 Abs. 2 bzw. § 5 Abs. 1 in den folgenden Fassungen:

a) „Der „Weierstraß-Preis 2009 wird für Lehrtätigkeit in den vergangenen drei Semestern

WS 2007/2008, SS 2008 und WS 2008/2009 vergeben und beim Tag der Fakultät im Jahr
2009 verliehen."

b) „Die Jury für den „Weierstraß-Preis 2009 bestimmt aus den studentischen Veranstaltungsbe¬

wertungen der drei Semester WS 2007/2008, SS 2008 und WS 2008/2009 jeweils Personen

mit herausragendenGesamtbewertungen."

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungender Universität
Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik
und Mathematik vom 20. Oktober 2008.

Artikel II

Artikel III

Paderborn, den 03. März 2009 Der Präsident

der UniversitätPaderborn



Hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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